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(Zur Organisation der Ermittlungstätigk^it in den Kreis
dienststellen soll noch im n .  Quartal die bereits ange- 
kündigte dienstliche Bestimmung erlassen werden.)

- Die Verantwortlichkeit der mittleren leitenden Kader 
ist weiter zu erhöhen, ich habe das in einem anderen 
Zusammenhang schon gefordert. Die Kreis- und Objektdienst
stellenleiter müssen ihre mittleren leitenden Kader noch 
stärker zur selbständigen Arbeit und zur konsequenten 
Erfüllung ihrer pflichten erziehen und befähigen und 
nicht alles an sich selbst heranziehen.
Auf der Grundlage und in Durchsetzung der funktions- 
und Tätigkeitsmerkmale sind in den Jahresplänen und 

Operationsplänen konkrete und abrechenbare Aufgaben für
die mittleren leitenden Kader festzulegen und durchzu-

zu
setzen. Dabei ist insgesamt besserVsichern, daß sich

\

die Verantwortung der mittleren leitenden Kader für 
die weitere Entwicklung und Qualifizierung der operativen 
C-rundprozesse, vor allem der BT-Arbeit und der Vorgangs
bearbeitung, erhöht.


